
 

Kurzfassung_Bund_2010_1 Kopie.doc  

Dampfschiffstra§e 2 
1031 Wien 
Postfach 240 
 
Tel +43 (1) 711 71 -8264 
Fax +43 (1) 712 94 25 
presse@rechnungshof.gv.at 

 

 

 

RECHNUNGSHOFBERICHT REIHE BUND 2010/1 

Vorlage vom 25. Jänner 2010 

 

Interne Revisionen in ausgegliederten Rechtsträgern des Bundes 2 

Arbeitsmarktservice Österreich, Service für Unternehmen 
 — Key Account Management 10 

GIG Grundstücks– und Infrastruktur Besitz AG 15 

Auswirkungen der Personalhoheit auf die Gesamtkostensituation 
der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien 18 

Fachhochschulwesen 23 

 

 



Bund 2010/1  Seite 2 / 26 

Kurzfassung_Bund_2010_1 Kopie.doc  

INTERNE REVISIONEN IN AUSGEGLIEDERTEN 
RECHTSTRÄGERN DES BUNDES 
 

Interne Revisionen waren im ausgegliederten Bereich des Bundes vor allem 
bei Organisationen mit bis zu 500 Mitarbeitern noch nicht durchgehend 
eingerichtet, wodurch revisionsfreie Räume entstanden. Einheitliche rechtliche 
Grundlagen zur Einrichtung von Internen Revisionen fehlten. 
 

PrŸfungsgegenstand  

Ziel der †berprŸfung war es, festzustellen, ob durch Ausgliederungen revisio nsfreie 

RŠume entstanden sind. Dazu fŸhrte der RH eine Bestandsaufnahme der Internen 

Revisionen (IR) im ausgegliederten Bundesbereich durch und beurteilte, ob diese IR die 

fŸr ihre AufgabenerfŸllung notwendigen Rahmenbedingungen vorfanden. Der RH erhob 

dazu mit einem Fragebogen den Stand der IR in 76 Organisationen; anschlie§end 

ŸberprŸfte er die IR in zwšlf Organisationen vertieft an Ort und Stelle. (TZ  1)  

Aufgaben und Ziele der Internen Revisionen  

IR sind interne Kontrolleinrichtungen, die unmittelbar der  Leitung der Organisation 

unterstehen und Ñ  im Unterschied zur externen Gebarungskontrolle Ñ  

organisationsinterne Kontrollaufgaben wahrnehmen. IR und externe Gebarungskontrolle 

ergŠnzen einander mit unterschiedlichen Schwerpunkten und StŠrken. (TZ 3)  

Ist ÐStand in den ausgegliederten RechtstrŠgern  

Von 76 betrachteten ausgegliederten RechtstrŠgern verfŸgten zur Zeit der 

GebarungsŸberprŸfung fast 50 % Ÿber keine IR. Es handelte sich dabei Ÿberwiegend um 

Organisationen mit bis zu 500 Mitarbeitern, von welchen nur rd. 1/3 Ÿber eine IR 

verfŸgte. Unter anderem war nur in drei von acht ausgegliederten Bundesmuseen eine 

IR tŠtig. Bei Organisationen mit Ÿber 500 Mitarbeitern war vor allem bei einigen 

UniversitŠten noch keine IR eingerichtet. Insgesamt unterlagen jedo ch 95 % des 

GeschŠftsvolumens bzw. 92 % der Mitarbeiter des ausgegliederten Bereichs der PrŸfung 

durch eine IR. (TZ 6)  

Rechtsgrundlagen  

Die Rechtsgrundlagen fŸr die IR waren generell gering ausgeprŠgt. Das Bundes -

ministeriengesetz 1986 ermŠchtigte die Ress orts zur Einrichtung einer IR in ihrem 

Bereich, wŠhrend es fŸr die ausgegliederten Bereiche keine einheitliche Regelung gab. 



Bund 2010/1  Seite 3 / 26 

Kurzfassung_Bund_2010_1 Kopie.doc  

Die IR wurde im jeweiligen Ausgliederungsgesetz meist nicht erwŠhnt (Ausnahmen: 

Bundesbeschaffung GmbH, …sterreichische Bundesfinan zierungsagentur). (TZ 5)  

ZustŠndigkeit und organisatorische Einordnung  

Die IR waren organisatorisch meist direkt bei der Leitung des RechtstrŠgers angesiedelt. 

Die Revisoren waren disziplinŠr teilweise einem einzelnen Mitglied der Leitung 

unterstellt, Aufs ichtsorgane waren bei der Bestellung oder Entlassung der IR ÐLeiter 

nicht eingebunden. Aufgrund gesetzlicher €nderungen haben sich AufsichtsrŠte 

nunmehr stŠrker mit der †berwachung des internen Kontrollsystems und gegebenen -

falls des internen Revisionssyste ms zu befassen. (TZ 7 bis 9)  

Die ZustŠndigkeit der IR erstreckte sich bei Konzernen auf die gesamte Organisation, 

wobei nicht in allen Tochterunternehmen eine ausreichende RevisionstŠtigkeit erfolgte. 

Die Einbindung der IR in die internen InformationsflŸs se war bei den an Ort und Stelle 

ŸberprŸften Unternehmen gegeben. Berichtsadressaten waren die Leitungen der 

Organisationen; bei Konzernen gab es verschiedene Formen der Berichterstattung an 

Konzernleitung und Tochterunternehmen. (TZ 10 bis 12)  

Organisatio nsmodelle  

Von jenen 40 ausgegliederten RechtstrŠgern, die Ÿber eine IR verfŸgten, fŸhrten mehr 

als 70  % die RevisionstŠtigkeit mit eigenen Mitarbeitern durch. Dies bewŠhrte sich vor 

allem bei Organisationen mit Ÿber 500 Mitarbeitern. Bei Organisationen mit  weniger als 

500  Mitarbeitern waren den Revisoren vielfach auch operative Aufgaben Ÿbertragen; in 

elf Organisationen dieser Grš§enordnung waren die Revisionsaufgaben vollstŠndig an 

externe Partner vergeben. (TZ 16)  

Bei der Beauftragung Externer waren beson ders der Grad der Auslagerung, ihre Kosten, 

die Auswahl der externen Partner und die Vertragsgestaltung zu beachten. Zumeist 

wurden WirtschaftsprŸfer beauftragt. Eine ZustŠndigkeit der IR der Bundesministerien 

war nach den Ausgliederungen fŸr diese Rechtst rŠger nicht mehr gegeben, es erfolgte 

jedoch in einem Fall die †bernahme der Revisionsaufgaben. In einem weiteren Fall 

fŸhrte die IR eines Ressorts Ÿber Ersuchen eine EinzelprŸfung durch. Dies stellte eine 

zweckmŠ§ige Lšsung dar, erforderte aber eine klare  Festlegung der Rahmen -

bedingungen. (TZ 17 bis 20)  

Personal  

Die Personalausstattung der IR war von der Grš§e der Organisationen abhŠngig, wobei 

der Ÿberwiegende Teil der IR mit weniger als zwei Mitarbeitern ausgestattet war. Die 

Revisoren der ausgegliedert en RechtstrŠger nahmen ab einer Organisationsgrš§e von 

Ÿber 500 Mitarbeitern neben ihrer eigentlichen TŠtigkeit nur in geringem Ausma§ 
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revisionsfremde Aufgaben wahr. Der Aus Ð und Fortbildungsstand der Revisoren war 

generell hoch. (TZ 13 bis 15)  

Revisionsor dnungen  

Grundlage fŸr die TŠtigkeit der IR war in den meisten ausgegliederten RechtstrŠgern, 

die Ÿber eine IR verfŸgten, eine Revisionsordnung. Von den 40 Organisationen mit IR 

hatten 75  % eine Revisionsordnung erlassen. Bei mehreren Organisationen bestand  

inhaltlich jedoch ErgŠnzungsbedarf. (TZ 21, 22)  

Revisionsplanung  

Bei den zwšlf an Ort und Stelle ŸberprŸften Organisationen nahm die IR im Regelfall die 

Revisionsplanung selbst vor. Als Planungsmethoden wurden unter anderem 

PrŸflandkarten und Risikoanalys en verwendet. Eine Sonderform war die Erstellung eines 

veršffentlichten Themenpools, wobei allein die Mšglichkeit einer PrŸfung zu 

Verbesserungsma§nahmen beitrug. (TZ 23)  

Ma§nahmenverfolgung  

Alle zwšlf an Ort und Stelle ŸberprŸften IR hielten ihre Festste llungen oder 

Empfehlungen in ihren Berichten eindeutig fest, nur fŸnf davon fŸhrten darŸber hinaus 

auch eine eigene Ma§nahmenevidenz. (TZ 24)  
 

Zusammenfassend hob der RH die folgenden Empfehlungen hervor: 

 
alle überprüften Organisationen 
bzw. die zuständigen Ressorts 

(1) Da die Einrichtung von Internen Revisionen (IR) in ausgegliederten RechtstrŠgern 

des Bundes als prozessunabhŠngige Kontrollinstanzen notwendig und fŸr eine 

wirtschaftlich effiziente OrganisationsfŸhrung und eine finanziell geordnete 

Verwalt ungsfŸhrung unabdingbar ist, sollten auch im ausgegliederten Bereich des 

Bundes die nštigen Rahmenbedingungen fŸr eine zielgerichtete Wahrnehmung der 

Revisionsfunktion geschaffen werden. Dies sind insbesondere eine effektive 

Verankerung in der jeweiligen O rganisation sowie eine ausreichende Ausstattung der IR 

mit Ressourcen. (TZ 3)  

(2) Revisionsfreie RŠume insbesondere in den kleinen und mittleren ausgegliederten 

Organisationen wŠren umgehend zu schlie§en. (TZ 6)  
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(3) Die GrundsŠtze fŸr die Errichtung, die O rganisation und die Aufgaben der IR sollten 

in einem eigenen Revisionsgesetz des Bundes festgeschrieben werden, das fŸr alle 

Bundesdienststellen, ausgegliederten RechtstrŠger und sonstigen Organisationsformen  

gleicherma§en Anwendung findet. Alternativ wŠre  die Errichtung einer IR zumindest in 

den jeweiligen Ausgliederungsgesetzen vorzusehen, was jedoch mit einem wesentlich 

hšheren legistischen Aufwand verbunden wŠre und nicht in gleicher Weise eine 

Standardisierung sichert. (TZ 5)  

(4) Die IR sollte organisa torisch unmittelbar bei der Leitung der ausgegliederten 

RechtstrŠger eingegliedert sein. Bei kŸnftigen Ausgliederungen bzw. der Errichtung von 

IR wŠre eine entsprechende organisatorische Einordnung vorzusehen. Die Beauftragung 

der PrŸfungen sollte durch di e Gesamtleitung erfolgen. (TZ 7)  

(5) Zur StŠrkung der UnabhŠngigkeit und ObjektivitŠt der IR sollten die Ernennung und 

die Entlassung des Leiters der IR sowie der Abschluss und die Auflšsung von VertrŠgen 

mit externen PrŸfern gegebenenfalls zusŠtzlich durc h den Aufsichtsrat genehmigt 

werden.  (TZ 8)  

(6) Die Bundesministerien sollten im Rahmen ihrer EigentŸmerfunktion dafŸr sorgen, 

dass alle ausgegliederten RechtstrŠger Ÿber eine IR verfŸgen und die in AufsichtsrŠte 

entsandten EigentŸmervertreter anweisen, ve rstŠrkt auf eine funktionierende IR zu 

achten. Der Aufsichtsrat sollte sich verstŠrkt mit der TŠtigkeit der IR auseinandersetzen 

und zur ErfŸllung seiner Aufgaben vermehrt auf die Feststellungen und Empfehlungen 

der IR zurŸckgreifen. (TZ  9)  

(7) Aus Kosteng rŸnden sowie zur Sicherstellung einer einheitlichen, personell 

ausreichend ausgestatteten und fachlich qualifizierten RevisionstŠtigkeit sollten 

Konzernrevisionen mit genereller ZustŠndigkeit fŸr alle Tochterunternehmen 

ausgestattet sein und diese, um revi sionsfreie RŠume zu vermeiden, regelmŠ§ig in die 

PrŸfungstŠtigkeit einbezogen werden. (TZ 10)  

(8) Die Berichte der IR in Konzernen wŠren grundsŠtzlich sowohl der Konzernleitung als 

auch der Leitung des ŸberprŸften Tochterunternehmens zu Ÿbermitteln, weil d ie 

Revisionsergebnisse fŸr beide von Relevanz sind und in beiden Bereichen 

Handlungsnotwendigkeiten gegeben sein kšnnen. (TZ 12)  

(9) Sobald es die Grš§e der Organisation oder sonstige UmstŠnde rechtfertigten, sollte 

eine IR mit zumindest zwei PrŸfern einge richtet werden. Dadurch kšnnen eine gegen -

seitige Vertretung sowie die Einhaltung des Vier ÐAugen ÐPrinzips sichergestellt werden. 

Wenn die obigen Kriterien nur die Teilzeit ÐBeschŠftigung eines Revisors erlauben, wŠre 

besonders auf eine unabhŠngige und quali fizierte Wahrnehmung der Revisionsaufgaben 

zu achten. Bei Bedarf sollte ergŠnzend auf externen Sachverstand und Beratung, 

besonders auf die IR der Bundesministeri en, zurŸckgegriffen werden. (TZ  13)  
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(10) Die Einbindung der IR in strategische und operative P rojekte eines Unternehmens 

wŠre zu begrenzen, da dies zu Unvereinbarkeiten bei der PrŸfungstŠtigkeit fŸhren kann. 

Bei einer nur anteiligen Befassung mit Revisionsaufgaben wŠren die RevisionstŠtigkeit 

und ihre konkreten PrŸfungsfelder mit den Ÿbrigen Aufgab en ve reinbar zu gestalten. 

(TZ  14)  

(11) Auch in kleineren Organisationen und vor allem bei der Teilzeitverwendung von 

Revisoren wŠre auf eine entsprechende Aus Ðund Weiterbildung zu achten. (TZ 15)  

(12) Bei grš§eren PrŸfbereichen, deren Umfang die Auslastun g von zwei Revisoren 

sicherstellt, sollte eine eigene IR eingerichtet werden. Bei kleineren PrŸfbereichen wŠre 

eine Beauftragung externer Partner in Betracht zu ziehen. Dabei sollte die Vergabe von 

PrŸfungsauftrŠgen  an die IR des fŸr die ausgegliederte Org anisation zustŠndigen 

Bundesministeriums erwogen werden. (TZ 16)  

(13) Im Fall der Auslagerung von PrŸfungstŠtigkeiten der IR wŠre jedenfalls ein 

Mitarbeiter der Organisation fŸr die Koordination der externen Revisionsarbeiten 

vorzusehen. (TZ 17)  

(14) Im Fa ll der Beauftragung Externer mit Aufgaben der IR sollten insbesondere 

Vergaben von PrŸfungsauftrŠgen an die IR der zustŠndigen Bundesministerien in 

Betracht gezogen werden. Den Grundprinzipien der Ausgliederung folgend wŠre dabei 

sicherzustellen, dass die PrŸfer als Revision des ausgegliederten RechtstrŠgers tŠtig 

werden und daher in dessen Auftrag handeln und diesem berichten. Die Information des 

EigentŸmerressorts sollte im Wege der gewŠhlten gesellschaftsrechtlichen 

Konstruktionen und der dort vorgesehen en Informationsrechte und Ðpflichten erfolgen. 

Regelungen wŠren fŸr die Kostentragung zu finden, da Aufgaben fŸr einen 

ausgegliederten RechtstrŠger Ÿbernommen werden. (TZ 18)  

(15) Die bei der Beauftragung von WirtschaftsprŸfern mit RevisionstŠtigkeiten tei lweise 

sehr hohen TagsŠtze wŠren bei den Kosten ÐNutzen Ð†berlegungen Ÿber eine 

Fremdvergabe bzw. die Heranziehung von KapazitŠten der Ressorts jedenfalls zu 

berŸcksichtigen. Ebenso wŠre eine auch im zeitlichen Ausma§ ausreichende 

RevisionskapazitŠt zu gewŠh rleisten. Die bei einer externen Vergabe intern anfallenden 

Kosten wŠren realistisch anzusetzen und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. 

Die Leistungen Externer sollten nicht pauschal beauftragt werden und deren Bezahlung 

an die Vorlage detaillierter  Zeitaufzeichnungen gebunden werden. (TZ 19)  

(16) Bei einer externen Vergabe der IR wŠren insbesondere die optimale Auswahl der 

externen Partner, die Vertragsgestaltung und die Festlegung der Grundlagen der 

Zusammenarbeit zu beachten. Dabei wŠre besonders auf mšgliche Unvereinbarkeiten zu 

achten. Die GrundzŸge der RevisionstŠtigkeit sollten auch bei Heranziehung eines 

externen Partners in einer Revisionsordnung geregelt werden. (TZ 20)  
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 (17) Organisationen, die keine Revisionsordnung erlassen hatten, sollte n dies 

unverzŸglich nachholen, auch, wenn die Revisionsaufgaben von externen Partnern 

erfŸllt werden. Jene Organisationen, die bereits lŠngere Zeit keine Aktualisierung der 

Revisionsordnung vorgenommen hatten, sollten die Regelungen in Bezug auf ihre 

Angem essenheit und die Praxiserfordernisse ŸberprŸfen. (TZ 21)  

(18) Die Leiter der IR sollten die Revisionsordnungen auf die vom RH als notwendig 

angesehenen Regelungsinhalte hin ŸberprŸfen und gegebenenfalls nach einer 

†berarbeitung der Organisationsleitung zu r Genehmigung vorlegen. Insbesondere 

sollten gegebenenfalls auch Regelungen Ÿber die Berichterstattung und die 

Auskunftspflichten gegenŸber dem Aufsichtsrat Eingang fi nden. (TZ 22)  

(19) Die Revisionsordnungen sollten GrundsŠtze fŸr die Erstellung der Revi sionsplŠne 

festlegen. Diese sollten risikoorientiert erstellt werden und Angaben zum PrŸfungsinhalt, 

zur betroffenen Organisationseinheit und zum Zeitbudget enthalten. Der 

Jahresrevisionsplan sollte der Organisationsleitung zur Genehmigung vorgelegt und 

du rch diese gegebenenfalls dem Aufsichtsrat zumindest zur Kenntnis gebracht werden. 

(TZ 23)  

(20) Eine Ma§nahmenevidenz bzw. Follow Ðup ÐDatenbank sollte gefŸhrt werden, um den 

Umsetzungsstand der geforderten Ma§nahmen zur UnterstŸtzung der 

Organisationsleitung  und der RevisionstŠtigkeit verfolgen zu kšnnen. Zur laufenden 

Wartung der Ma§nahmenevidenz wŠren eine †bersicht der umsetzungsverantwortlichen 

Personen, eine Terminevidenz sowie die Mitteilungspflicht der ŸberprŸften Stelle an die 

IR Ÿber die erfolgte Ums etzung erforderlich. Die IR sollte die Ma§nahmenevidenz auch 

fŸr ihre Revisionsplanung heranziehen. Die Ma§nahmen sollten nach ihrer sachlichen 

und zeitlichen PrioritŠt gewichtet werden. (TZ 24)  

Bundestheater–Holding GmbH, Österreichische Bundesforste AG und 
Österreichische Post Aktiengesellschaft 

(21) Die Revisionsordnung wŠre anzupassen. (TZ 22)  

Bundestheater–Holding GmbH, Münze Österreich Aktiengesellschaft und 
Universität Wien 

(22) Eine Ma§nahmenevidenz sollte gefŸhrt werden. (TZ 24)  

Diplomatische Akademie Wien 

(23) Die RevisionstŠtigkeit sollte auch dann in einer Revisionsordnung geregelt werden, 
wenn die Revisionsaufgaben von externen Partnern erfŸllt werden. (TZ 21)  
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BKA 

(24) Die nštigen Schritte zur Erstellung einer Regierungsvorlage fŸr ein Revision sgesetz 
des Bundes sollten gesetzt werden. (TZ 5)  
 
(25) Bereits bestehende AktivitŠten des BKA zum Erfahrungsaustausch der Revisoren im 
ausgegliederten Bereich wŠren zu intensivieren und alle 76 ausgegliederten 
RechtstrŠger einzubeziehen, um die im Bundesb ereich vorhandene Revisionserfahrung 
zu bŸndeln und nutzbar zu machen. (TZ 15)  

BMWF 
 
(26) Bei jenen UniversitŠten, die noch nicht Ÿber eine IR verfŸgen, wŠre auf die rasche 
Einrichtung einer IR hinzuwirken. (TZ 6)  

BMUKK 
 
(27) FŸr gleichartige TŠtigkeiten Ñ  wie z.B. das Rechnungswesen, die IT und auch die 
IR Ñ  bei den Bundesmuseen sollte eine gemeinsame Plattform bestehen. (TZ 6)  

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. 
 
(28) Die IR sollte kŸnftig Ÿber das Ergebnis der Behandlung von Revisionsthemen im 
Aufsichtsr at in Kenntnis gesetzt werden. (TZ 9)  

Bundestheater–Holding GmbH 
 
(29) Die IR sollte aufgrund der Grš§e der Bundestheater ÐHolding GmbH mit zwei 
Mitarbeitern ausgestattet werden. (TZ 13)  
 
(30) Die Revisionsplanung sollte vermehrt risikoorientiert durchgefŸh rt werden, was die 
GeschŠftsfŸhrung bei der Genehmigung des Jahresrevisionsplans unterstŸtzen wŸrde 
und zu einer Reduzierung des hohen Anteils an Son derprŸfungen fŸhren kšnnte. 
(TZ  23)  

Münze Österreich Aktiengesellschaft 
 
(31) Zur Absicherung der bisherige n Praxis sollte in die bestehende Rahmen -
vereinbarung mit dem externen Partner fŸr die IR eine Klausel aufgenommen werden, 
wonach der Vorstand jede PrŸfung gesondert beauftragen muss. (TZ 20)  

Österreichische Bundesforste AG 
 
(32) Die IR sollte organisatori sch und disziplinŠr unmittelbar dem Vorstand unterstellt 
werden. (TZ  7)  

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
 
(33) Auf eine klare Trennung zwischen der operativ tŠtigen Projektrevision und der 
extern vergebenen IR sollte weiterhin geachtet werden. (TZ 14)  
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(34) Die TŠtigkeit der extern mit der IR Beauftragten sollte nach Vorliegen 
ausreichender Erfahrungen evaluiert werden. (TZ 16)  

Österreichische Nationalbibliothek 
 
(35) Wegen der Gefahr von Unvereinbarkeiten sollten GeschŠftsprozesse, fŸr  die der 
Leiter der IR verantwortlich ist, gŠnzlich von Externen ŸberprŸft werden. (TZ 17)  
 
(36) Bei VertrŠgen mit externen Beratern wŠre auf die Einhaltung des vereinbarten 
maximalen Entgelts zu achten. (TZ 19)  

Österreichische Post Aktiengesellschaft 
 
(37 ) Bei der Revisionsplanung sollte sich die Themenwahl vermehrt auf eine 
risikoorientierte PrŸfungsplanung stŸtzen. Durch SonderprŸfungen sollte nicht 
unverhŠltnismŠ§ig in den von der IR vorgeschlagenen Jahresrevisionsplan eingegriffen 
werden. (TZ 23)  

Universität Wien 
 
(38) Die IR sollte auch im Organisationsplan der UniversitŠt Wien verankert werden. 
(TZ  7)  
 
(39) Bei Bedarf sollte verstŠrkt die Mšglichkeit von SonderprŸfungen  genutzt werden. 
(TZ 23)  
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ARBEITSMARKTSERVICE ÖSTERREICH, SERVICE FÜR 
UNTERNEHMEN — KEY ACCOUNT MANAGEMENT 
 

Seit zehn Jahren beschäftigt sich das Arbeitsmarktservice mit der Einführung 
eines Key Account Managements, um die Betreuung von Großkunden zu 
professionalisieren und vermehrt offene Stellen zu akquirieren. Für einen 
effizienten Betrieb fehlten noch wesentliche Controlling– und Steuerungs-
instrumente. Mängel im Projektmanagement und in der Projektüberwachung 
verzögerten die Einführung.  

PrŸfungsziel  

PrŸfungsziel war die Beurteilung, ob das Arbeitsmarktservice (AMS) durch die Ein -

fŸhrung eines Key Account Managements vermehrt offene Stellen erschlie§en konnte 

sowie die Beurteilung der Effizienz der EinfŸhrung und Abwicklung des laufenden Key 

Account Managements. (TZ 1)  

Key Account Management  

Grundlagen eines Key Account Managements un d EinfŸhrung Key Account Management 

ist eine Marketingorganisation fŸr eine bevorzugte Behandlung von Kunden (Key 

Accounts), die eine SchlŸsselposition fŸr den Erfolg eines Unternehmens besitzen. Ziele 

sind der Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung, a ber auch die Anwerbung von 

Neukunden und die Sicherung der MarktnŠhe. Speziell geschulte Key Account Manager 

bilden die Schnittstelle zu den Gro§kunden und koordinieren die Kundenbeziehung. 

(TZ  2)  

Der Vorstand des AMS …sterreich hatte gemŠ§ Arbeitsmarktser vicegesetz Ð AMSG den 

so genannten lŠngerfristigen Plan zur Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Ziel -

vorgaben zu erstellen. Bereits der lŠngerfristige Plan fŸr die Jahre 1999 bis 2002 sah die 

EinfŸhrung einer Kundensegmentierung vor. Die folgenden lŠngerf ristigen PlŠne fordern 

seit der Planungsperiode 2002 bis 2004 in nahezu unverŠnderter Form den Aufbau eines 

Key Account Managements fŸr die 500 grš§ten, Ÿberregional tŠtigen Unternehmen 

…sterreichs. (TZ 4)  

Richtlinie ãKey Account Management (KAM) im AMSÒNa chdem ein Pilotprojekt von MŠrz 

2006 bis April 2007 unter der Beteiligung der LandesgeschŠftsstellen Niederšsterreich, 

Wien, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg grundsŠtzlich positive Ergebnisse erbrachte, 

erlie§ die BundesgeschŠftsstelle fŸr die Betreuung  von Gro§kunden die ab 

1.  November  2008 gŸltige vorlŠufige Richtlinie ãKey Account Management (KAM) im 

AMSÒ (KAMÐRichtlinie).  
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Mit 15. September 2009 wurde die endgŸltige KAM ÐRichtlinie nach weiteren 

†berarbeitungen in Kraft gesetzt. (TZ 4)  

Ende 2008 beschŠ ftigte das AMS neun Key Account Manager (7,7 VollzeitŠquivalente), 

die 77 der geplanten 500 Unternehmen betreuten. Im Endausbau des Key Account 

Managements waren 18 vollbeschŠftigte Key Account Manager vorgesehen. (TZ 4)  

GrŸnde fŸr die EinfŸhrung eines Key  Account Managements Die Gesamtzufriedenheit 

der Arbeitgeber mit der Hilfe des AMS bei der letzten Stellenbesetzung wies mit 64,6 % 

šsterreichweit fŸr 2007 positive Werte auf, stagnierte jedoch bundesweit auf hohem 

Niveau mit 62,3 % (2005) bzw. 64,4 % (200 6). Die Entwicklung des Einschaltgrads mit 

31,8 % šsterreichweit fŸr 2007 Ñ  welcher den Marktanteil des AMS bezogen auf die 

gesamten Stellenvermittlungen angab Ñ  und der Zufriedenheit der Arbeitgeber mit der 

Stellenvermittlung mit 23,9 % šsterreichweit fŸr  2007 zeigte den Bedarf nach einer 

verstŠrkten zielgerichteten Betreuung von Gro§kunden, wie es ein Key Account 

Management bieten konnte. (TZ 5)  

Erfahrungen aus Pilotprojekt  

Bei der EinfŸhrung des bundesweiten Key Account Managements Ÿbernahm das AMS 

Niede ršsterreich im Zuge des vorangehenden Pilotprojekts eine fŸhrende Rolle. (TZ 6)  

Die Initiative des AMS Wien zur Gewinnung von Gro§ Ð und Imagekunden lieferte einen 

beachtlichen Beitrag zur Steigerung der Stellenmeldungen und des Einschaltgrads. 

(TZ  7)  

Ziels etzungen  

Eine Kosten ÐNutzenrechnung zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Festlegung, die 

500  grš§ten, Ÿberregional tŠtigen Unternehmen …sterreichs im Rahmen eines Key 

Account Managements zu betreuen, fehlte. Eine aktuelle Berechnung des AMS 

…sterreic h zeigte, dass 2008 rd. 19 % bzw. 82.118 der bundesweit gemeldeten Stellen 

von diesen Unternehmen stammten. (TZ 8)  

Das AMS …sterreich erwartete durch das Key Account Management Ñ  gestŸtzt auf die 

grundsŠtzlich positiven Ergebnisse des Pilotprojekts Ñ  eine v ermehrte und effizientere 

Akquisition von offenen Stellen. Verbunden damit sollte eine Rationalisierung der 

ArbeitsablŠufe im Service fŸr Unternehmen durch deren bundesweite Standardisierung 

eingeleitet werden. Eine finanzielle Bewertung der bundesweiten R ationalisierungs -

mšglichkeiten durch die EinfŸhrung eines Key Account Managements nahm das AMS 

…sterreich jedoch nicht vor. (TZ 9)  
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Die Art und Weise der Betreuung legten die Key Account Manager mit den KAM ÐKunden 

in den so genannten Ÿberregionalen Vereinb arungen fest. Bei deren Abschluss war 

jedoch die Befassung der BundesgeschŠftsstelle nicht vorgesehen. Es fehlte eine 

bundesweite Koordination der Vertriebspolitik des AMS gegenŸber KAM ÐKunden, um 

deren service Ð und kostenoptimale Gestaltung zu erreichen. (TZ 10)  

Entgegen den betriebswirtschaftlichen Intentionen eines Key Account Managements 

waren KAM ÐKunden je nach Leistungswunsch auch nach dessen EinfŸhrung mit 

mehreren Ansprechpartnern im AMS konfrontiert. (TZ 11)  

Probebetrieb  

Die positiven Ergebnisse de s Pilotprojekts zur EinfŸhrung des Key Account 

Managements zeigten, dass der Erfolg eines Key Account Managements ma§geblich von 

der Einschulung geeigneter Personen sowie vom persšnlichen Engagement der 

verantwortlichen Key Account Manager abhing. (TZ 12)  

Die Key Account Manager legten individuelle Dokumentationen unterschiedlicher 

QualitŠt Ÿber die von ihnen betreuten KAM ÐKunden an. (TZ 13)  

Bereits in der vorlŠufi gen KAM ÐRichtlinie verpfl ichtete das AMS …sterreich die Key 

Account Manager, das Potenzial a n offenen Stellen fŸr das folgende Kalenderjahr zu 

schŠtzen. Die BundesgeschŠftsstelle des AMS …sterreich verfŸgte jedoch Ende 2008 

aufgrund interner Erhebungsprobleme Ÿber keine vollstŠndigen SchŠtzungen. (TZ 14)  

Bis Ende 2008 fehlten noch teilweise die t echnischen Voraussetzungen in der IT des 

AMS, um ein Controllingsystem zur Steuerung des Key Account Managements 

einzufŸhren. Insbesondere konnte auf direktem Weg keine detaillierte Zuordnung der 

offenen Stellen je Bundesland dargestellt werden. (TZ 15)  

Projektmanagement und ÐŸberwachung  

Es fehlte ein Gesamtkonzept der BundesgeschŠftsstelle des AMS …sterreich, das 

einerseits einen detaillierten †berblick Ÿber die geplante Struktur und Organisation des 

Key Account Managements gewŠhrt und andererseits quantif i zierte Zielsetzungen fŸr 

eine rasche und wirtschaftliche EinfŸhrung des Key Account Managements enthalten 

hŠtte. Erst im Dezember 2008 erstellte das Service fŸr Unternehmen der 

BundesgeschŠftsstelle eine ŸberblicksmŠ§ige Unterlage Ÿber die Struktur und 

Abwicklung des Key Account Managements im AMS. (TZ 16)  

Das AMS …sterreich nahm weder eine Planung noch eine Erfassung  der Ressourcen und 

Kosten der EinfŸhrung des Key Account Managements vor. Dadurch fehlten die nštigen 

Grundlagen fŸr eine effi ziente Proje ktsteuerung. Eine vom AMS …sterreich nachtrŠglich  
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erstellte SchŠtzung ergab Kosten fŸr das Pilotprojekt von  rd. 148.400 EUR sowie fŸr den 

Echtbetrieb von rd. 649.300 EUR  bis Ende 2008. (TZ 17)  

Auch die Verantwortlichkeiten bei der EinfŸhrung des Key Accoun t  Managements waren 

nicht klar geregelt. Terminvorgaben des Vorstands  fŸr eine rasche EinfŸhrung des Key 

Account Managements  waren nicht nachvollziehbar; Terminverschiebungen blieben 

mehrfach  ohne sichtbare Konsequenzen. UnabhŠngig vom Ablauf der  EinfŸhrun g des 

Key Account Managements erlie§ der Vorstand im  April 2008 eine Dienstanweisung 

ãProjektmanagement in der BGSÒ.  (TZ 17)  

Der Verwaltungsrat beschŠftigte sich nur in geringem Ausma§ mit  der EinfŸhrung eines 

Key Account Managements im AMS. Obwohl bereits  der lŠngerfristige Plan 1999 bis 

2002 die EinfŸhrung eines Key Account Managements als zentrale Strategie fŸr den 

Ausbau des Services fŸr Unternehmen enthielt, wurde dieses Thema erst 2004 vom 

Strategieausschuss des Verwaltungsrates konkret aufgegriffen. Der Verwaltungsrat 

widmete erstmals anlŠsslich seiner Sitzung am 20. MŠrz 2007 dem Fortgang des Key 

Account Managements im AMS einen eigenen Tagesordnungspunkt. (TZ 18)  

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Arbeitsmarktservice Österreich 

(1) Im Zusammenwirken mit dem AMS Wien wŠre zu ŸberprŸfen, ob sich die geŠnderte 

Organisation der Kundenbetreuung im AMS Wien auf die Stellenakquisition negativ 

auswirkte und wie dem gegebenenfalls gegengesteuert werden kšnnte. (TZ 7)  

(2) Die Anzahl jener  Unternehmen, die fŸr eine Key Account Betreuung grundsŠtzlich in 

Betracht kommen, sollte auf der Basis einer Kosten ÐNutzenrechnung bestimmt werden. 

†ber die konkrete Key Account ÐBetreuung eines Gro§kunden sollte in einem zweiten 

Schritt je nach dem notwen digen individuellen Betreuungsaufwand und den zu 

erwartenden zusŠtzlichen Stellen entschieden werden. (TZ 8)  

(3) Die mšgliche Effizienzsteigerung durch das Key Account Management im Bereich des 
Service fŸr Unternehmen sollte bundesweit auf Kostenbasis lauf end quantifiziert und 
gezielt genutzt werden. (TZ 9)  

(4) Die BundesgeschŠftsstelle sollte beim Abschluss von Ÿberregionalen  Vereinbarungen 
mitbefasst und die Vertriebspolitik durch die  BundesgeschŠftsstelle koordiniert werden. 
(TZ 10)  

(5) Der Kontakt gegen Ÿber KAM ÐKunden wŠre mšglichst beim Key Account 

Management zu bŸndeln. Die Entscheidungskompetenzen innerhalb des AMS sollten 

davon nicht berŸhrt werden. (TZ 11)  
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(6) Die Ma§nahmen zur Sicherung der QualitŠt des Key Account Managements auf 

Personalebene sol lten fortgesetzt werden. (TZ 12)  

(7) Vorgaben fŸr eine bundesweit einheitliche Dokumentation und  Verwendung der 

Unternehmensprofi le wŠren zu treffen, um eine  effi ziente Betreuung der KAM ÐKunden 

zu gewŠhrleisten. (TZ 13)  

(8) Es sollten die Voraussetzungen fŸr eine SchŠtzung der im  Jahr 2009 zu erwartenden 

offenen Stellen geschaffen werden, um  laufend den Erfolg des Key Account 

Managements in Form von Soll/Ist ÐVergleichen messen zu kšnnen. (TZ 14)  

(9) Die nštigen IT Ðtechnischen Voraussetzungen fŸr die EinfŸh rung  eines 

Controllingsystems zur Steuerung des Key Account Managements  wŠren zu schaffen. 

(TZ 15)  

(10) Die vorliegende Unterlage zur Organisation und Struktur des  Key Account 

Managements sollte als Basis fŸr dessen zielgerichtete  Weiterentwicklung herange zogen 

und in eine endgŸltige KAM ÐRichtlinie eingearbeitet werden. (TZ 16)  

(11) Die vorliegende Dienstanweisung zum Projektmanagement  sollte strikt angewendet 

und deren Einhaltung Ÿberwacht werden.  (TZ 17)  

(12) Der Verwaltungsrat sollte sich mit einem strat egisch bedeutsamen  Projekt, wie der 

EinfŸhrung des Key Account Managements,  intensiver befassen und dessen Fortschritt 

verstŠrkt Ÿberwachen.  (TZ 18)  
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GIG GRUNDSTÜCKS– UND INFRASTRUKTUR 
BESITZ AG 

Insgesamt überschritten die aus Grundstückstransaktionen erzielten 
Verkaufserlöse der GIG Grundstücks– und Infrastruktur Besitz AG zwischen 
2005 und 2007 die geplante Höhe um rd. 857.000 EUR. Die hohe 
Fremdkapitalquote von 55 % im Jahr 2007 belastete die Ertragslage der 
Unternehmung. 

PrŸfungsziel  

Ziel der †berprŸf ung war die Beurteilung der Abgrenzung zu anderen 

Wirtschaftsfšrderungseinrichtungen, der Unternehmensstrategie, der Instrumente der 

GeschŠftstŠtigkeit sowie der Finanzwirtschaft der GIG GrundstŸcks Ð und Infrastruktur 

Besitz AG (GIG). (TZ 1)  

Der PrŸfungsge genstand wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem Zufallsprinzip 

ausgewŠhlt. Dieses Verfahren bezieht auch RechtstrŠger ein, die nach dem ansonsten 

risikoorientierten Auswahlverfahren (z.B. wegen ihres geringen Gebarungsumfangs) 

nicht ŸberprŸft wŸrden. Der  RH wendet dieses Verfahren an, um seine prŠventive und 

beratende Wirkung zu verstŠrken.  

Aufgabenbereiche  

Die Zuordnung von Projekten (beispielsweise DurchfŸhrung von 

GrundstŸckstransaktionen) und die Abgrenzung der Aufgaben (beispielsweise 

Marketing) zwis chen der GIG und der Entwicklungsagentur KŠrnten GmbH waren unklar 

und boten Anlass fŸr Diskussionen. (TZ 2)  

Organisation  

Die GeschŠftsordnung des Aufsichtsrats und die Satzung der GIG waren 

ŸberarbeitungsbedŸrftig und wurden in Bezug auf die Organisation des Aufsichtsrats 

nicht eingehalten. (TZ 5 und 6) Die Quartalsberichte wurden dem Aufsichtsrat nicht 

regelmŠ§ig vorgelegt und es fehlte eine laufende LiquiditŠtsplanung. (TZ 12)  

Im 2. Quartal 2005 sowie zwischen Juli 2006 und April 2007 fanden keine 

Aufsic htsratssitzungen statt. (TZ 6)  

Die Verrechnung der ManagementgebŸhr von der Entwicklungsagentur  KŠrnten GmbH 

an die GIG erfolgte ohne Erfassung der  zugrunde liegenden Leistungen. (TZ 4)  
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Strategie und Ziele  

Die strategischen Ziele der GIG wie beispielsweise  die Anzahl der verfŸgbaren FlŠchen 

oder die VerkŸrzung der Anlaufphase von Projekten, waren nicht quantifi ziert. (TZ 7)  

Durch eine sehr erfolgreiche Ansiedlung eines Investors im Jahr 2006  erzielte die GIG 

im Zeitraum von 2005 bis 2007 um rd. 857.000 EUR  mehr an Verkaufserlšsen als 

geplant. (TZ 13)  

Finanzierung  

Die Zinsbelastung durch den Anstieg des Fremdkapitalanteils von  37 % (2005) auf 55 

% (2007) und mšgliche Finanzierungserfordernisse  aus Projektabwicklungen engten den 

Handlungsspielraum der  GIG ein . (TZ 11 und 16)  

Vergleichsofferte fŸr Kredite entsprachen nicht dem Mittelbedarf bzw.  wurden nicht 

zeitnah eingeholt. (TZ 9) Die RŸckzahlungsverpflichtung  eines Gesellschafterdarlehens 

war unprŠzise abgefasst. (TZ 8)  

Ein Beschluss des Landtages fŸr eine H aftungsŸbernahme lie§ unterschiedliche  

Interpretationen betreffend die Einbeziehung von Nebenkosten  und Zinsen zu. (TZ 10)  

VerkŠufe  

Die Kalkulation der Verkaufspreise berŸcksichtigte keine internen Kosten. (TZ 14)  

Kriterien fŸr PreisnachlŠsse, Zahlungsmoda litŠten und Optionen waren nicht festgelegt. 

(TZ 15)  

Zusammenfassend hob der RH hervor: 

(1) Eine klare Aufgabenabgrenzung der Wirtschaftsfšrderungsgesellschaften  wŠre zu 

erarbeiten bzw. vorzunehmen. (TZ 2)  

(2) Die veraltete Satzung wŠre zu Ÿberarbeiten und  eine GeschŠftsordnung  fŸr den 

Vorstand zu erstellen. (TZ 5)  

(3) FŸr eine den Regelwerken entsprechende Organisation des Aufsichtsrats  wŠre Sorge 

zu tragen; Aufsichtsratssitzungen wŠren  zumindest quartalsweise abzuhalten. (TZ 6)  

(4) Eine laufende LiquiditŠ tsplanung wŠre einzurichten und dem  Aufsichtsrat zusammen 

mit den Quartalsberichten regelmŠ§ig vorzulegen.  (TZ 12)  
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(5) Strategische Ziele wŠ ren zu quantifi zieren und laufend zu evaluieren.  (TZ 7)  

(6) Basierend auf einer Leistungserfassung wŠren der GIG di e in  der 

Entwicklungsagentur KŠrnten GmbH tatsŠchlich angefallenen Kosten zu verrechnen. 

(TZ  4)  

(7) Vergleichsangebote fŸr Kredite wŠren zeitnah und dem Mittelbedarf  entsprechend 

einzuholen. (TZ 9)  

(8) Der Syndikatsvertrag wŠre an neu getroffene Einigungen  anzupassen.  (TZ 8)  

(9) Auf die †bereinstimmung von VertrŠgen mit den zugrunde liegenden  BeschlŸssen 

wŠre zu achten. (TZ 10)  

(10) Die Auswirkungen der gestiegenen Verschuldung unter Darstellung verschiedener 

Szenarien wŠren regelmŠ§ig dem Aufsichtsrat und den EigentŸmern zu berichten. 

(TZ  11)  

(11) Die Kalkulation der Preise wŠre auf Basis verschiedener Finanzierungsszenarien  

und unter Einschluss aller anfallenden Kosten  durchzufŸhren. (TZ 14)  

(12) Ein Katalog von berŸcksichtigungswŸrdigen Kriterien fŸr Zahl ungsmodalitŠten und 

Optionen sowie Ober Ð bzw. Untergrenzen fŸr Verkaufspreise, Zahlungsziele, Optionen 

und dafŸr zu leistende Entgelte wŠre zu erstellen. (TZ 15)  
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AUSWIRKUNGEN DER PERSONALHOHEIT AUF 
DIE GESAMTKOSTENSITUATION DER 
UNIVERSITÄT WIEN UND DER 
WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN 

Das 2004 in Kraft getretene Universitätsgesetz 2002 eröffnete den 
Universitäten auch im Personalbereich einen weit gehend autonomen 
Handlungsspielraum. Seither stieg der Anteil des Personalaufwands am 
Gesamtaufwand an der Universität Wien von rd. 57 % auf rd. 60 % (2008) 
stetig an; an der Wirtschaftsuniversität Wien entsprach er 2008 mit rd. 63 % 
dem Wert aus 2004. 

Beide Universitäten nutzten bei den Professoren die ihnen durch die 
Vollrechtsfähigkeit zukommende Gestaltungsfreiheit und gingen bei den 
Entgeltvereinbarungen marktwirtschaftlich vor. Die Übertragung der 
Personalhoheit führte aber nicht dazu, das Betreuungsverhältnis von 
Studierenden zu universitärem Lehrpersonal zu verbessern. 
 

PrŸfungsziel  

Ziel der GebarungsŸberprŸfun g war die Beurteilung der Auswirkungen der mit der 

UniversitŠtsautonomie verbundenen Personalhoheit an der UniversitŠt Wien und der 

WirtschaftsuniversitŠt Wien (WU Wien) aus finanzieller, struktureller sowie strategischer 

Sicht. (TZ 1)  

Finanzielle Auswirku ngen  

Seit der †bertragung der Personalhoheit erhšhte sich der Personalaufwand an der 

UniversitŠt Wien von 2004 bis 2008 um 73,0 Mill. EUR (rd. + 36 %), an der WU Wien 

um 14,3 Mill. EUR (rd. + 29 %). Im VerhŠltnis zum Gesamtaufwand stieg der 

Personalaufwand  an der UniversitŠt Wien kontinuierlich von rd. 57 % (2004) auf rd. 

60  % (2008) an. An der WU Wien erhšhte er sich von rd. 63 % (2004) auf rd. 66 % 

(2006) und reduzierte sich ab 2007 wieder auf rd. 63  % (2008). Die Anzahl der 

VollbeschŠftigungsŠquivalente (VB€) des haupt Ð und nebenberuflichen 

UniversitŠts personals nahm zwischen 2004 und 2008 um rd. 21 % (UniversitŠt  Wien) 

bzw. um rd. 18 % (WU Wien) zu. (TZ 16, 18)  
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Die BezŸge und GehŠlter erhšhten sich sowohl an der UniversitŠt  Wien als auch an der 

WU Wien beim wissenschaftlichen UniversitŠtspersonal  vor allem bei den Assistenten 

SŠule I 1) (insgesamt rd.  119 % bzw. rd. 46 %). Dem stand eine Erhšhung der Zahl der 

VB€  von rd. 88 % (UniversitŠt Wien) bzw. von rd. 31 % (WU Wien) gegenŸber. (TZ 17, 

19)  

1) Assistenten ohne Doktorat 

Beide UniversitŠten nutzten bei den Professoren die ihnen nun durch die Vollrechts -

fŠhigkeit zukommende Gestaltungsfreiheit und gingen bei den Entgeltverein barungen 

marktwirtschaftlich vor. Die BezŸge von rd. 71 % (UniversitŠt Wien) bzw . rd. 80 % (WU 

Wien) der seit 1. JŠnner 2005 neu aufgenommenen Professoren bewegten sich in der 

unteren HŠlfte der Gehaltspyramide. Die Entgeltfrage wurde  jedoch erst in der letzten 

Phase des Berufungsverfahrens im Rahmen  der konkreten Berufungsverhandlung  

eršrtert. (TZ 20)  

Die Bezugssummen der Rektorate beider UniversitŠten erhšhten sich  zwischen 2004 

und 2008 im Mittel um rd. 10 % je Jahr. Dies war  Ÿberwiegend auf strukturelle Effekte 

(bspw. VerŠnderung des VerhŠltnisses  haupt Ð zu nebenberufl ichen Rektora tsmit -

gliedern) sowie  auf personenbezogene Besonderheiten (bspw. teilweiser Gehaltsverzicht  

aufgrund Entgeltfortzahlung aus einem anderen BeschŠftigungsverhŠltnis)  

zurŸckzufŸhren. Was die GewŠhrung von PrŠmien  anbelangt, war an der UniversitŠt 

Wien das Aus ma§ der Zielerreichung  durch die einzelnen Rektoratsmitglieder weder 

dokumentiert  noch quantifi ziert. An der WU Wien fehlte ebenfalls teilweise eine  

Quantifizierung der Zielerreichung. (TZ 22, 23)  

Der 2007 paraphierte Kollektivvertragsentwurf wurde im Mai 2009  mit †bergangs -

bestimmungen unterzeichnet. Der Kollektivvertrag ist  am 1. Oktober 2009 in Kraft 

getreten und wird zu nicht unbedeutenden  Mehrkosten fŸhren. (TZ 3, 4)  

Auswirkungen auf die Personalstruktur  

Beide UniversitŠten konnten den Anteil des wisse nschaftlichen Personals  am 

hauptberufl ichen Personal Ñ  trotz Erweiterung der PersonalkapazitŠten  im Bereich des 

allgemeinen Personals Ñ  nahezu  beibehalten (WU Wien) bzw. sogar steigern 

(UniversitŠt Wien). An beiden UniversitŠten gehšrten Ende 2008 rd. zwei  Drittel der  

UniversitŠtsmitarbeiter dem wissenschaftlichen Personal an; rund  ein Drittel war im 

Bereich des allgemeinen Personals tŠtig. Diese  Aufteilung Šnderte sich seit 2004 kaum. 

Dabei wurde ein nicht  unbetrŠchtlicher Anteil des wissenschaftlichen Per sonals, nŠmlich  

rd. 43 % bzw. rd. 42 %, an den beiden UniversitŠten von nebenberuflichen 

wissenschaftlichen Mitarbeitern (Lehrbeauftragten, DrittmittelbeschŠftigten  etc.) 

gestellt. Diese Mitarbeitergruppe wuchs  seit 2004 durchschnittlich um rd. 9 % 
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(Univer sitŠt Wien) bzw.  rd. 10 % (WU Wien) je Jahr, vornehmlich durch die vermehrte 

Aufnahme  von DrittmittelbeschŠftigten. (TZ 11, 13)  

Ende 2008 standen an der UniversitŠt Wien bereits rd. 71 % aller  hauptberuflich tŠtigen 

Personen in einem Arbeits Ð/DienstverhŠlt nis  zur UniversitŠt, an der WU Wien betrug 

dieser Wert rd. 78 %.  

2004 betrugen diese Werte erst rd. 60 % bzw. rd. 67 %. Das Ÿbrige  Personal hatte ein 

DienstverhŠltnis zum Bund. (TZ 15)  

Personalstrategien  

Die Betreuungsrelationen blieben an beiden Universit Šten weiterhin  ungŸnstig. An der 

WU Wien kamen im Wintersemester 2008/2009  rd. 331 Studierende auf einen 

Professor, an der UniversitŠt Wien  rd. 191.  

Beide UniversitŠten begegneten dem durch eine Reihe von personalstrategischen  

Ma§nahmen. Ihre Entwicklungsp lŠne enthielten detaillierte †berlegungen betreffend die 

Widmung bzw. Ausrichtung  der Professuren. FŸr die wissenschaftlichen Mitarbeiter 

fehlten  numerische Zielsetzungen in den Leistungsvereinbarungen. Strukturierte  

Doktoratsprogramme zur Erhšhung der Zah l der Doktoranden  stellten einen innovativen 

Ansatz an der UniversitŠt Wien dar;  die gesetzten Ziele wurden schon im ersten Jahr 

der Leistungsvereinbarungsperiode  deutlich Ÿberschritten. (TZ 5, 6)  

Im Bereich des Recruitings bestand an beiden UniversitŠten Verbesserungspotenzial  

hinsichtlich der Anwendung von Testverfahren in  homogenen TŠtigkeitsbereichen. 

(TZ  7)  

Die Auswahl von Unternehmen zur Schaltung von Personalinseraten in Print Ð bzw. 

Onlinemedien erfolgte an beiden UniversitŠten durch Beobachtung des Markts; eine 

Dokumentation bzw. regelmŠ§ige GegenŸberstellung der Nachlass ÐKonditionen erfolgte 

nicht. (TZ 8)  

Die PersonalstrukturplŠne an der WU Wien stellten klare aber gleichzeitig auch 

unflexible Regelungen dar. (TZ 10)  

Vertragliche Regelungen  

Was die Gestaltung von ProfessorenvertrŠgen anbelangte, bestand €nderungspotenzial. 

Die UniversitŠt Wien sagte in den VertrŠgen bspw. die †berlassung von Personal Ñ  etwa 

Assistenten Ñ  teilweise unbefristet zu. Die WU Wien sah in ihren VertrŠgen nur 

vereinzelt spez ielle Leistungskomponenten vor; demgegenŸber vereinbarte die 
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UniversitŠt Wien in ProfessorenvertrŠgen eine Evaluierung von Forschungs Ðund 

Lehrleistungen, an die im positiven Fall eine Gehaltserhšhung geknŸpft war. (TZ 27)  

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Universität Wien und Wirtschaftsuniversität Wien 

(1) In Ñ  fŸr die jeweilige UniversitŠt Ñ  strategisch weniger prioritŠren Bereichen sollten 

im Berufungsverfahren bereits frŸhzeitig gehaltssteuernde Ma§nahmen ergriffen und die 

fŸr die  ausgeschriebene Professur vorgesehene Gehaltsspanne bekannt gemacht 

werden. (TZ 20)  

(2) In regelmŠ§igen AbstŠnden wŠren die Konditionen mehrerer  Unternehmen zur 

Schaltung von Personalinseraten in Print Ð bzw.  Onlinemedien gezielt einzuholen, 

einander gegen Ÿberzustellen und  die Auswahl nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 8)  

(3) In die nŠchsten Leistungsvereinbarungen sollten anhand der  Annahmen Ÿber die 

Anzahl der Studierenden als Indikator nicht  nur numerische Ziele fŸr Professuren, 

sondern auch fŸr die w issenschaftlichen  Mitarbeiter festgelegt werden. Dabei sollte auch 

auf tatsŠchlich besetzte Stellen abgestellt werden. (TZ 6)  

Universität Wien 

(4) Im Zusammenhang mit der PrŠmiengewŠhrung fŸr das Rektorat  wŠre nach Ablauf 

der Zielvereinbarungsperiode das A usma§ der  Zielerreichung aus GrŸnden der 

Nachvollziehbarkeit zu dokumentieren  und zu quantifizieren. (TZ 23)  

(5) Aufgrund der deutlichen †berschreitung des Zielwerts bei den  strukturierten 

Doktoratsprogrammen schon im ersten Jahr der Leistungsvereinbarungs periode  sollten 

in Hinkunft in Šhnlichen FŠllen  ambitioniertere Zielsetzungen gewŠhlt werden. (TZ 6)  

(6) In homogenen Bereichen, insbesondere SekretariatstŠtigkeiten,  sollten im Rahmen 

der Implementierung des Recruiting ÐKonzepts die Auswahl der Selektionsm ethoden 

universitŠtsweit einheitlich festgelegt und dabei zur Sicherstellung einheitlicher 

Mindestanforderungen an die Bewerber auch standardisierte Testverfahren verwendet 

werden. (TZ 7)  

(7) Was die vertragliche Festlegung der Ausstattung anbelangt, sollt e Personal 

grundsŠtzlich nur befristet Ÿberlassen werden, um die personellen 

Dispositionsmšglichkeiten nicht fŸr einen unbegrenzten Zeitraum einzuschrŠnken. 

(TZ  27)  
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(8) Forschungssemester sollten nicht grundsŠtzlich vertraglich gewŠhrt, sondern 
darŸber im  Einzelfall entschieden werden. (TZ 27)  

Wirtschaftsuniversität Wien 

(9) Im Zusammenhang mit der PrŠmiengewŠhrung fŸr das Rektorat  wŠre nach Ablauf 

der Zielvereinbarungsperiode das Ausma§ der  Zielerreichung generell zu quantifizieren. 

(TZ 23)  

(10) Die fŸr S ekretariatsstellen fakultativ bestehenden Testverfahren  wŠren als 

verbindlich vorzusehen und eine Ausweitung des  Recruiting ÐKonzepts auf Stellen fŸr 

wissenschaftliche Mitarbeiter  zu Ÿberlegen. (TZ 7)  

(11) Das hinsichtlich der Personalstruktur bestehende Sy stem wŠre  bspw. dadurch zu 

fl exibilisieren, dass auf hšherer organisatorischer  Ebene nach Ma§gabe besonderer 

wissenschaftlicher Qualifikationen  eine Anzahl unbefristeter Stellen festgelegt wird. 

(TZ  10)  

(12) Um nach einem relativ aufwendigen Berufungsverfa hren eine gewisse zeitliche 

Bindung des Professors an die UniversitŠt zu verstŠrken, wŠre Ñ  wie an der UniversitŠt 

Wien Ñ  unter bestimmten Voraussetzungen vertraglich eine RŸckerstattung von Reise Ð 

und Frachtkosten vorzusehen. (TZ 27)  

(13) FŸr kŸnftige Pro fessorenvertrŠge sollte die Festlegung einer Evaluierung der 

Forschungs Ð und Lehrleistungen geprŸft werden. (TZ 27)  
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FACHHOCHSCHULWESEN 

Der Fachhochschulsektor konnte sich als kleiner, aber wachstumsorientierter  
Bereich in der tertiären Bildungslandschaft etablieren. Die Finanzierung der 
Fachhochschul–Studiengänge erfolgte überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
(Bund, Länder und Gemeinden). Die ursprünglich geplante Mitfinanzierung 
seitens der Wirtschaft unterblieb weitgehend. Ein Hochschulplan für den 
gesamten tertiären Bildungsbereich war ausständig. Die Steuerung des 
Fachhochschulsektors durch das BMWF wies Mängel auf. Der Fachhochschulrat 
vernachlässigte strategisch bedeutsame Aufgaben. 

PrŸfungsziel  

Ziel der GebarungsŸberprŸfung war die Beurteilung der Z ielerreichung, der 

Steuerungsmechanismen, der QualitŠtssicherung, der KontrolltŠtigkeit der Fšrdergeber 

sowie ein Vergleich der Fšrderkonzepte im Fachhochschulwesen. (TZ 1)  

Ziele des Fachhochschulwesens  

Dem Fachhochschulsektor gelang es, den Zugang von Stu dierenden ohne Matura sowie 

von BerufstŠtigen zu fšrdern. Handlungsbedarf bestand bei den hohen Dropout ÐRaten 

von Studierenden ohne Matura sowie beim Zugang von Fachhochschul ÐAbsolventen 

zum universitŠren Doktoratsstudium. (TZ 7)  

Finanzierung  

Die fŸr die H šhe der Bundesfšrderung der Fachhochschulen ma§geblichen FšrdersŠtze 

basierten auf SchŠtzungen aus dem Jahr 1994. (TZ 8)  

Nur sieben von 20 Erhaltern von Fachhochschul ÐStudiengŠngen waren in das 

kennzahlenbasierte Kostenmonitoring des BMWF eingebunden. Auss agen Ÿber den 

gesamten Fachhochschulsektor waren daher nicht mšglich. Auch den LŠndern standen 

keine Vergleichsmšglichkeiten bei der Vergabe ihrer Fšrdergelder zur VerfŸgung. (TZ 9)  

Bei jenen sieben Erhaltern von Fachhochschul ÐStudiengŠngen, die das 

kennza hlenbasierte Kostenmonitoring verwendeten, beteiligte sich die Wirtschaft an der 

Finanzierung Ñ  entgegen der ursprŸnglichen Zielsetzung Ñ  in geringem Ausma§. 

(TZ  14)  

Ein externes Unternehmen war beauftragt, eine Datenbank mit den Finanzdaten aller 

Fachhoch schul ÐStudiengŠnge zu entwickeln und diese Daten jŠhrlich auszuwerten. 

(TZ  9)  
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Fachhochschulrat  

Der Fachhochschulrat erfŸllte seine Hauptaufgabe, die Akkreditierung von 

Fachhochschul ÐStudiengŠngen. Die Umstellung der StudiengŠnge auf das zweistufige 

Bachelo rÐMaster ÐSystem bewŠltigte er erfolgreich. Durch geeignete Kontroll -

mechanismen lieferte der Fachhochschulrat dem BMWF eine solide Basis fŸr die 

ordnungsgemŠ§e Auszahlung der Fšrdergelder an die Erhalter. (TZ 16, 17)  

Die grundsŠtzlich zweckmŠ§igen Evaluier ungsverfahren waren jedoch zu aufwendig. 

Einem hohen Ressourceneinsatz stand ein geringer Nutzen fŸr die Gesamtsteuerung des 

Fachhochschulwesens gegenŸber. (TZ 18)  

Weiters trug der Rhythmus der Evaluierungen nicht der dynamischen Entwicklung des 

Fachhochsc hulsektors Rechnung. FŸr das Jahr 2009 setzte der Fachhochschulrat 

Ÿberhaupt alle Evaluierungsverfahren aus. (TZ 19, 20)  

Schlie§lich vernachlŠssigte der Fachhochschulrat seine Monitoring Ð und 

Entwicklungsaufgaben. (TZ 21)  

Steuerung des Fachhochschulbereich s 

Das BMWF steuerte das Fachhochschulwesen Ÿber die Fachhochschul ÐEntwicklungs Ð 

und FinanzierungsplŠne. Dabei berŸcksichtigte es die Arbeitsmarktsituation nur 

unzureichend. (TZ 22)  

Ein Hochschulplan fŸr den gesamten tertiŠren Bildungsbereich fehlte. (TZ 22 )  

Ein Vergleich zwischen Evaluierungsergebnissen und durchschnittlichen Kosten je 

Fachhochschul ÐStudierenden zeigte, dass hšhere Kosten nicht automatisch hšhere 

QualitŠt bewirkten. (TZ 23)  

Sonstige Feststellungen In KŠrnten bestand ein Zielkonflikt zwische n einer 

Regionalisierung des Bildungsangebots (vier Standorte) und einer mšglichst effizienten 

Organisation der Fachhochschule. (TZ 24)  

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

BMWF  

(1) Im Hinblick auf die hohen Dropout ÐRaten bei Fachhochs chul ÐStudierenden ohne 

Matura sollte das BMWF diesem Personenkreis  besondere UnterstŸtzung zukommen 

lassen. (TZ 7)  
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(2) Um den Zugang von Fachhochschul ÐAbsolventen zum universitŠren  

Doktoratsstudium zu erleichtern, wŠre die Zusammenarbeit  zwischen Fachhochs chulen 

und UniversitŠten zu verbessern.  (TZ 7)  

(3) Das BMWF sollte fŸr alle Erhalter von Fachhochschul ÐStudiengŠngen  ein 

kennzahlenbasiertes Kostenmonitoring einfŸhren;  dieses wŠre als Grundlage fŸr eine 

Neuregelung der Bundesfšrderung  heranzuziehen (Anzah l der FšrdersŠtze, Hšhe der 

Fšrderung).  (TZ 8, 9)  

(4) Allen šffentlichen Fšrdergebern wŠren nach Ma§gabe der datenschutzrechtlichen  

Bestimmungen die Ergebnisse des kennzahlenbasierten  Kostenmonitorings zur 

VerfŸgung zu stellen. (TZ 9)  

(5) Zwecks flexiblere r Auswertungen sollte das BMWF prŸfen, ob  es die Datenbanken 

kŸnftig selbst nutzen kšnnte. (TZ 9)  

(6) Bei Festlegung der Entwicklungsziele wŠre die Situation der  Fachhochschul Ð

Absolventen auf dem Arbeitsmarkt zu berŸcksichtigen.  (TZ 22)  

(7) Die Entwicklung  eines einheitlichen Hochschulplans wŠre zŸgig  voranzutreiben und 

dabei wŠren Vertreter aller betroffenen Bereiche  einzubinden. (TZ 22)  

Fachhochschulrat 

(8) Der F achhochschulrat sollte die Effi zienz der externen QualitŠtssicherung  durch 

schlankere, themati sch vernetzte Evaluierungsverfahren  steigern. (TZ 18)  

(9) Der Fachhochschulrat sollte die Evaluierungen fŸr 2009 nich t aussetzen, sondern im 

Interesse der QualitŠtssicherung durchfŸhren.  (TZ 19)  

(10) Im Hinblick auf die Dynamik des Fachhochschulsektors wŠr en institutionelle 

Evaluierungen jedenfalls dann durchzufŸhren, wenn  sich die Rahmenbedingungen Ñ  wie 

z.B. Wechsel der Erhalter Ñ  stark geŠndert haben. (TZ 20)  

(11) Der Fachhochschulrat sollte seine Monitoring Ð und Entwicklungsaufgaben  

umfassend erfŸllen; vor allem wŠre Ñ  als Basis fŸr  eine datenbezogene Steuerung des 

Fachhochschulsektors Ñ  die  Akzeptanz durch das BeschŠftigungssystem kontinuierlich 

zu beobachten.  (TZ 21)  

(12) Bei der Weiterentwicklung der Evaluierungsverfahren sollte  der Fachhochschulrat 

die Relation zwischen Kosten und QualitŠt als  wesentliches Bewertungskriterium 

aufnehmen. (TZ 23)  
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(13) Im Interesse einer effizienten Organisation der FH KŠrnten  sollte das Land seine 

Initiativen zu einer Standortoptimierung wieder  aufgreifen. (TZ 24)  

(14) Die VoranschlŠge wŠren unter Beachtung des Budgetgrundsatzes der Genauigkeit 

zu erstellen. (TZ 25)  


